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Rahmenordnungen für die Rayon- und die Gebiets-Agrar-In- 
d us trie-Vereinigungen6, in denen u. a. Regelungen über Bil
dung und Hauptaufgaben, Leitungsstruktur, Rechte und 
Pflichten sowie Vermögenswerte und Mittel dieser Vereini
gungen enthalten sind. Eine der Hauptaufgaben der Agrar
industrie-Vereinigungen ist es, die Einhaltung der sozialisti
schen Gesetzlichkeit in den Wirtschaftsbeziehungen und die 
Verwirklichung von Maßnahmen zur Verbesserung der 
Rechtsarbeit in den zur Vereinigung gehörenden wirtschaft
lich und juristisch selbständigen Kollektiv- und Sowjetwirt- 
schaften, Betrieben und Organisationen zu sichern. In diesem 
Zusammenhang sind solche Auf gaben zu nennen wie die Ver
vollkommnung der wirtschaftlichen und zwischenzweiglichen 
Beziehungen, die Schaffung von Regelungen für die einzelnen 
Arbeitskollektive auf der Grundlage der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung (materielle und moralische Stimulierun
gen sowie Verantwortlichkeitsregelungen), die Einleitung von 
Maßnahmen zur Vermeidung von ökonomischen Verlusten 
sowie die Organisierung des Abschlusses von Wirtschaftsver
trägen und die Verstärkung ihrer Rolle als rechtliches Mittel 
zur'Sicherung der Planerfüllung.

Aus diesen Rechtsvorschriften ergibt sich, daß die Aufgaben 
des juristischen Dienstes in der Landwirtschaft und die Ver
antwortung der in ihm tätigen Juristen gewachsen sind.

Bis zum Jahre 1983 wurde die juristische Betreuung der 
Kollektiv- und der Sowjetwirtschaften hauptsächlich durch 
Juristen wahrgenommen, die in zwischenbetrieblichen juri
stischen Gruppen bei den Verwaltungen für Landwirtschaft 
der Rayon-Exekutiv-Komitees tätig waren. Sie haben mehr 
als drei Viertel aller landwirtschaftlichen Betriebe betreut. 
Zum Teil waren es hauptamtliche Justitiare, zum Teil auch 
Rechtsanwälte. Ihre Tätigkeit hat sich als sehr nützlich und 
wirksam erwiesen.

In jedem Jahr verhindern die Juristen in zahlreichen Fäl
len, daß in die Wirtschaftsverträge Bedingungen auf genom
men werden, die nicht den Rechtsvorschriften entsprechen 
und die den wirtschaftlichen Interessen der Betriebe zuwider
laufen. Die Juristen sorgen auch dafür, daß landwirtschaftliche 
Nutzflächen, die vorübergehend für an der weite Zwecke in 
Anspruch genommen worden waren, den Landwirtschafts
betrieben in einer solchen Beschaffenheit zurückgegeben wer
den, die eine unverzügliche landwirtschaftliche Produktion 
gestattet. Mit Hilfe der Juristen werden den Betrieben jähr
lich mehrere hundert Millionen Rubel aus Schadenersatzan
sprüchen, aus der Rückzahlung von ausgereichten Krediten, 
aus der Zahlung von Sanktionen usw. zugeführt

Mit der Bildung der Rayon-Agrar-Industrie-Vereinigungen 
im Jahre 1983 löste das Ministerium für Landwirtschaft der 
UdSSR die zwischenbetrieblichen juristischen Gruppen bei 
den Rayonverwaltungen für Landwirtschaft auf. Mit dem Ziel, 
die juristische Betreuung der Kollektiv- und der Sowjetwirt
schaften zu verbessern, wurde beschlossen, in den großen 
Landwirtschaftsbetrieben die Planstelle für einen hauptamt
lichen Juristen zu schaffen. In den Leitbetrieben wurden Ju
stitiare für die Betreuung kleinerer Betriebe verantwortlich 
gemacht. Diese Betriebe haben zum Gehalt des Justitiars, das 
vom Leitbetrieb gezahlt wird, anteilige Beträge zu entrich
ten. Die Form der Betreuung von Betrieben durch Rechts
anwälte auf vertraglicher Basis wurde dort beibehalten, wo 
diese Aufgabe nicht durch Justitiare wahrgenommen werden 
kann. Bereits früher hatte das Ministerium der Justiz der 
UdSSR Musterverträge für die juristische Betreuung von Kol
lektivwirtschaften und Betrieben durch Rechtsanwälte aus
gearbeitet.

Das Ministerium für Landwirtschaft der UdSSR bestätigte 
inzwischen eine Musterstruktur der Rayonverwaltung für 
Landwirtschaft als eines Arbeitsapparates des Rates der 
Rayon-Agrar-Industrie-Vereinigung. Hierin sind die Funk
tionen eines Oberjustitiars und von Justitiaren vorgesehen.

Durch diese Maßnahmen gelang es den örtlichen Organen 
der Justiz und der Landwirtschaft, praktisch in allen Rayon- 
Agrar-Industrie-Vereinigungen einen juristischen Dienst ein
zurichten. Dabei betreuen die Juristen zunächst auch diejeni
gen zur Vereinigung gehörenden Kollektiv- und Sowjetwirt
schaften, die noch über keinen eigenen Justitiar verfügen. Die 
Juristen halten sich regelmäßig in den Betrieben des Rayons
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auf und tragen durch die Anwendung rechtlicher Maßnahmen 
zum Schutz des sozialistischen Eigentums, zur Erfüllung ver
traglicher Verpflichtungen, zur Verhütung von Schäden und 
zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen u. a. m. 
bei.

Unlängst wurde der Entwurf einer neuen Ordnung über 
die juristische Betreuung der Betriebe ausgearbeitet und dem 
Ministerium für Landwirtschaft der UdSSR zur Bestätigung 
übergeben. Zugleich wird dieses Ministerium konkrete An
weisungen erlassen, wo und mit welcher Struktur der juri
stische Dienst auf dem Lande einzurichten ist und mit wel
chen Aufgaben er sich vorrangig befassen solL Hierbei wird 
auf den bisherigen Erfahrungen aufgebaut

Die Verwirklichung des Lebensmittelprogramms ist nicht 
nur eine Angelegenheit der Organe des Ministeriums für 
Landwirtschaft sondern auch vieler anderer Zweige, die zum 
Agrar-Industrie-Komplex gehören. Dazu zählen z. B. Zweige 
aus dem Verantwortungsbereich des Ministeriums für Obst
und Gemüsewirtschaft des Ministeriums für Erfassung, des 
Ministeriums für Melioration und Wasserwirtschaft, des Mi
nisteriums für Traktoren- und Landmaschinenbau, des Mi
nisteriums für die Produktion von Mineraldünger, des Ministe
riums für Verkehrswesen, des Ministeriums für den Bau von 
Maschinen für die Viehwirtschaft und die Futtermittelproduk
tion u. a, m. Die Justizorgane widmen deshalb der methodi
schen Anleitung der Rechtsarbedt auch in diesen Wirtschafts
zweigen große Aufmerksamkeit.

So analysierten beispielsweise Mitarbeiter des Ministeriums 
für Obst- und Gemüsewirtschaft und des Ministeriums der 
Justiz im Jahre 1983, wie im Zweig Obst- und Gemüsewirt
schaft die rechtlichen Maßnahmen zur Verwirklichung des 
Lebensmittelprogramms genutzt werden. Entsprechend den 
Beschlüssen des Juni-Plenums des Zentralkomitees der 
KPdSU wurde dabei der Festigung der Vertragsdisziplin so
wie der Bekämpfung und Verhütung des Diebstahls von so
zialistischem Eigentum besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 
Die Ergebnisse der Untersuchungen und daraus abgeleitete 
Empfehlungen wurden auf einer gemeinsamen- Sitzung der 
Kollegien des Ministeriums für Obst- und Gemüsewirtschaft 
und des Ministeriums der Justiz erörtert Die Ministerien er
ließen eine gemeinsame Anweisung, die den Betrieben im 
Zweig Obst- und Gemüsewirtschaft eine Orientierung zur 
Verbesserung der Rechtsarbeit gab, die Verantwortung der 
Wirtschaftsfunktionäre und Juristen dieses Zweiges erhöhte 
sowie die örtlichen Justizorgane auf Schwerpunkte bei der 
methodischen Anleitung der Rechtsarbeit hinlenkte.

In ähnlicher Weise wurden Maßnahmen zur Vervollkomm
nung der Rechtsarbedt im Bereich des Ministeriums für den 
Bau von Maschinen für die. Viehwirtschaft und die Futter
mittelproduktion getroffen.

Zur methodischen Anleitung der Rechtsarbeit

Bei der Verwirklichung seiner Aufgabe, die Rechtsarbeit in 
der Volkswirtschaft methodisch anzuleiten, geht das Ministe
rium der Justiz der UdSSR von den Beschlüssen der Partei- 
und Staatsführung aus.

6 Die Rahmenordnung für die Rayon-Agrar-Industrle-Vereinlgung 
1st auszugsweise veröffentlicht in: ASR-Leltungsinformation 1983, 
Nr. 1, S. 16 ff.


